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Neueste Enrscheidung des Bundesgerichtshofs
zur Hoftung des Steuerberolers
- \ur Verkü zu ng der Veriö h ru n gsfrist i n o I lgemei nen Auftro gsbedi n g u n gen

- AGB einesTreuhönders
(BGH, Urt.v. 

,16.1.1986 
- Vll ZR 61185)

Leitsofz:

Die Klousel in einem von dem Treuhönder eines Bouherrenmodells

verwendeten formulormößigen,ilreuhondouftrogi wonoch Ansprüche

gegen ihn ,,nur binnen Johresfrist noch Entstehung und Kenntnisnohme

des Schodens, spötestens iedoch ein Johr noch Beendigung des

Treuhondouftroges, geltend gemocht werden könneni benochteiligt

den einen Auftrog erteilenden Bouherrn entgegen den Geboten von

Treu und Glouben unongemessen und ist doher unwirksom.

Dos U r.teil des BGH wird voro ussichtlich im April-Heftvon Gl veröffentlicht

werden.

l
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3. Firmo einer Steuerberotungsgesellschoft

Die Firmo einer Steuerberotungsgesellschoft dorf oußer der vor-
geschriebenen Bezeich nu ng,,Steuerberotu ngsgesellschoft' entspre-
chend $4 GmbHG stott der Nomen von Gesellschoftern beschrei-
bende Zusötze entholten, die dem Gegenstond des Unternehmens
entlehnt sind. Die zusötze dürfen iedoch weder die Wettbewerbs-
gleichheit innerholb des Berufsstondes - etwo durch Hervorhebung
von Speziolkenntnissen - in Froge stellen noch zur lrreführung des
Publikums geeignet sein.

Der Firmenbesto ndtei1,,DTC Doto-Tox-Control" einer steuerberotungs-
gesellschofr mbH ist nicht zu beonstonden, do ihm über den bloßen
Hinweis ouf den Gegenstond des Unternehmens hinous keine
besond ere Quo I ifikotio n im Bereich der steuerberotenden Tötig keiten
zu entnehmen ist.

(oLG Fronkfurt/M., Urt.v. 4.7.1985 - 6u123/84 - nicht rechrskröfrig,
DB1986,33; vgl. ouch BGH, Urt v. 

.l4.3.1985, 
Gl 1986, 22zu Firmen-

zusotz,,JUS'l

4. Honororobsicherung durch Abtretung von
Steuererstotf u ngso nsprüchen o n Steueöeroter

Der geschöftsmößige Erwerb und die geschöftsmößige Einziehung
von Ersiotfungs- oder Vergütungsonsprüchen ist ouch in den Follen
der Sicherungsobtretung nur Bonkunternehmen gestottet.

(BFH, Urt v. 23.10.1985 - Vll R 196182,D81986,2071

Hoftung des Steuerberolers
- Regreßonspruch wegen fehlerhofter Buchungen
- Veriö hru n gsfro gen (Anderu ng der Rechtsprech u n g )

(BGH, Urt.v. 27.11.1985 - lVo ZR 97/841

(',

Leitsötze:

ol Zur Substontiierungslost dessen, der Schodensersotz von seinem
Steu erberoter wegen feh lerhofter Buchu n gen fordert.

b) Der Beginn der Ver[öhru ngsfrist des $ 68 StBerG ist ie noch Schodeno rt
unterschiedlich; im Folle einer Betriebsprüfung steht erst mit deren
Abschluß fest, ob es bei einer vermeidboren Steuermehrbelostung
bleibt, so doß erst donn der schoden ,,entstonden" ist im Sinne von
$68 stBerG (Abweichung vom Urt v.14.7.1gB2,VersR1982,1053; vgl.
ouch BGHZ83,17,2ll.

c) Bis zum Bekonntwerden des Senotsurteiles über die Belehrungspflicht
(BGHZ 83,l7l verletzie ein Steuerberoter seine sorgfoltspflicht nicht
schuldhoft, wenn er seinen Mondonten wegen lrrfums über seine
Belehrungspflicht nicht ouf die drohende veriöhrung einer schoden-
ersotzforderung gegen sich selbsi hinwies.

Aus den Gründen:

umfong der Dorlegungen der Regreßforderung wegen fehlerhofter
Buchungen

2o. Der Beklogte vermißt in der Dorlegung des Klögers - und weiter im
sochverstöndigengutochten und im Berufungsurteil - Aufschluß dor-
über, welche Buchungen ouf welche weise zu welchen Differenzen
gefuhrt hoben. Domit übersponnt er die Substontiierungslost dessen,
der schodenersotz von einem sieuerberoter insbesond"ru wegen
fehlerhofter Buchu ngen fordert.

uber den Einzelfoll hinousgehend konn zum Umfong der Dorle-
gungslosi ollgemein koum mehr gesogt werden, ols schon vom
Reichsgericntlnozus , s7, 6sl rnä uoi Bundesgericntsnot (Urr.v.

16.5.1962 - Vlll ZR 79/61 - LM ZPO $ 282 Beweislosr Nr: 12 :
NJW 1962,13941 gesogt worden ist Gerode bei einer schoden-
erso#orderung gegen einen steuerberoter infolge von nicht
ordnungsmößiger Buchführung dorlc ober nicht zu weitgehend

lt

I
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gefordert werden, doß leder einzelne zum Schoden führende Vor-

g o n g, 
i 
ed e r ko n krete B u c h u n g sf e h I e r n o c hvo I lzi e h b o r zu b ezeic h n e n

und dozustellen ist, wie diese ieweiligen Geschöftsvorfolle hötten

richtig gebucht werden müssen und zu Schoden gefuhrt hoben
(so ober OLG Düsseldorf DSIRl98l, 57sfi der Senot hot seinezeit
Veronlossung gesehen, oußerdem in DSIRl9B1,575 Fn.lzitierten Sotz

ous seiner Begründung fur die Nichtonnohme dorouf hinzuweisen,

doß hier dohingestellt bleiben könne, ,,ob on die Dorlegungslost...

so hohe Anforderungen zu stellen sind, wie es dos Berufungsgericht

geton hot"l. Vielmehr genügt für eine ongemessene Verteidigungs-

moglichkeit des Beklogten, doß der Klöger [edenfolls bei schon im

System begründeten Buchführungsfehlern exemplorisch vortrögt
{senotsurteilvom 24.2.1982- lVo ZR 296/80 unter3. b)-VersRl9B2,
496,497 : NJW 1982,15321 Dos bedeutet, der Klöger hot eine für

die Gesomtheit der Fehler stehende Auswohl so vozutrogen, doß
der Gesomtvorwurf verstöndlich wird. Anderenfolls müßte er einem

Journol ahnlich Buchungsvorgönge oufführen und sie oußerdem

erklören und richtigstellen, wos gerode des Umfonges wegen zur

U nverstö ndlichkeit fü hren ko n n.

Hier hot der Klöger mit seinem Schriftsolz vom 19. Juni l98l nebst

Anlogen, nömlich insbesondere mit der Aufstellung seines Steuer-

beroiers über die Umbuchungen, diese Anforderungen on die
Subsiontiierung erfüllt ...

Buchfijhrungsfehler im einzelnen

3o. Den Vorwurf, der Beklogte hobe fohrlössig die Buchführungsfehler

herbeigefü h rt, beg rü nd et dos Berufu n gsgericht i n meh rfocher Weise.

Mongels Trennung der Konten für die Koution und für eigene
Umsötze seischon dos ouf Veronlossung des Beklogten verwendete
Buchu ngssystem nicht brouch bo r gewesen.

Der Beklogte ols Fochmonn hobe Grundoufzeichnungen des

Klögers ohne diese'liennung nicht hinnehmen dürfen.

Er hobe gegen dosrrBelegprinzip"verstoßen, ols erseine Buchungen

lediglich ouf mündliche Angoben des Klögers und nichtouf nochvoll-
ziehbore Buchungsbelge gestüZt hobe.

Er hobe seine Konten nicht ollmonotlich mit den PP.Agentur-

obrechnungen verglichen und donoch obgestimmi. Diese hobe er
vom Klöger verlongen müssen. ...

I

2. Hoftung des Steuerberoters

- Unterlossene Hinweise ouf steuerliche Risiken

bei Vorobousschüttu ngen

- Pflicht zur Anfroge beim Finonzomt?

Leitsöfze (d.Verf.l'

ol Wirtschoftsprüfer und Steuerberoter hoben die lnteressen ihres
Auftroggebers so wohzunehmen, doß diese keinen Schoden
erleiden.

b) sie hoben sich loufend uberdie Entwicklung desSteuerrechtssowie
die einschlögige Literotur und Rechtsprechung zu informieren.

c) Bei einer vergleichsweisen neuen gesetzlichen Regelung bzw. bei
Fehlen einer kloren Aussoge hinsichtlich einer bestimmten Frogg
konn für den Wirtschoftsprüfer und SteuerberoterAnloß bestehen,
eine Auskunft über die zustöndigen Veronlogungsbeomten dor-
über einzuholen, wie die Finonzverwoltung die Froge behondelt
Eine Pflicht zur Anfroge beim Finonzomt konn insbesondere donn
bestehen, wenn zukünftige Entscheidungen des Mondonten hier-
von obhöngig sind.

d) Bleiben Zweifelsfrogen offen und bestehen Risiken für den
Mondonten, so hot derWirtschoftsprüfer und Steuerberoier ihn in
umfossender Weise über die mögliche Rechtsouslegung und die in
Froge kommenden Wegezu unterrichten und zu belehren. Alsdonn
ist es Aufgobe des Mondonten, ols Auftroggeber selbst zu ent-
scheiden, ob er dos Risiko übernehmen will oder nicht.

(OLG Homburg, Urt v. B.6.1982- AE.12Ull8l8l)
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Gl Leiisötze

geieilt, so he te die Beklogte - dovon ist noch der Lebenserfohrung ouszu-
gehen - sich im omtsgerichtlichen Verfohren fr;r Sch. gemeldet und domit
dos Ergehen eines Versöumnisurteils gegen Sch. verhindert.

Anmerkung:
Die Bindungswirkung entfallt nicht nur, wenn der Steuerberoter ein
Versöumnisurteil gegen sich ergehen lößt, sondern ouch bei Hinnohme
ei nes Vol lstrecku n gsbescheides, oh ne rech2eitig Widerspruch ei n gelegt
zu hoben.

I . Schodenersotzonspruch wegen Sicherheitszuschlögen

- Ko I kulotionsdifferenzen

- Beweislost für Schoden

Leitsäfze (d.Verf.)'

o) Entdeckt der Betriebsprüfer Unstimmigkeiten zwischen den ver-
buchten Umsötzen und denen, die onhond des Worenein- und
Wo reno usgo n ges zu erwo den wo ren ( Ko I ku lotionsdifferenzen ), so
ist die umsotzermittlung durch externen Betriebsvergleich onhond
der Richtsotzsommlung des Finonzomtes korrekt Behouptet der
Mondont im Rohmen eines Schodenersotzprozesses eine fehler-
hofte Umsotzermittlung, so hot er die fehlerhofte Prüfung des
Betriebsprüfers dozulegen und zu beweisen.

b) Der Steuerberoter ist nicht verpflichtet, ousgewiesene UmsöZe
seines Mondonten mit Richtso2ohlen des Finonzomtes zu ver-
gleichen. Die Behouptung des Mondonten, der Steuerberoier
hötte vor der Betriebsprüfung bereits ouf ,,Schwochstellen" hin-
weisen müssen, ist nicht hinreichend substontiierL

Zur Dorlegung der ursöchlichkeiren fehlerhofter Buchfiihrungen ftir
den Schoden

b.Zu der im Berufungsurteil ebenso ohne Rechtsfehler beiohten
Ursöchlichkeit der Buchungsfehler für den dem Klöger insgesomt
enistondenen schoden bemerkt die Anschlußrevision lediglich, die
Kousolkette sei nicht lückenlos begründet. Auch dos trifft nicht zu.
vielmehr vertritt der Beklogte hier wiederum die oben unter 2.o)
obgelehnte Meinung, für iede einzelne Fehlbuchung müsse dor-
gestelltsein, ouf welche Weise gerode siezu gerode dieser Differenz
und domit zu genou welcher Steuermehrbelostung gefUhrt hobe.

Veriöhrungsfrogen

11.2. schodenersotzonsprüche des Klögers, die ersi noch dem 28. April
19ZB ,,entstonden" sind im Sinne von $68 StBerG, können nicht
veriöhrt sein.

Unterbrechung der Veriöhrungsfrist mit Klogeeinreichung om
28.4.1981

Noch der Vol lend u n g der Veriö h ru n g do rf der schu ld ner die Leistu n g
verweigern, 9 222 Abs. I BGB. Die Vol lend u n g der Ver[ö h ru ng ko n n im

vorliegenden Foll nur durch die mit der Klogeerhebung bewirkte
Unterbrechung gehindert worden sein, S$202 217BGB. Die om
28. April l9B1 eingereichte Kloge wurde schon sechsToge spöter om
4. Moi 1981 zugestellt Dieser Zustellungszeitpunkt ist,,demnöchst', im
Sinne von $270Abs.3 ZPO. Desholb muß die Unterbrechungs-
wirkung rückbezogen werden ouf den Zeitpunkt des Eingong, J",
Kloge.

Veriöhru n gsbegin n : Unterscheidu n g noch Schodeno rt

Bei der Beontwortung der Frogg wonn für den Klöger Schoden
entstonden ist, sind dem Totrichter Rechtsfehler unterloufen. schoden
ist dem Klöger in verschiedener Gestolt entstonden. Er hotte wegen
der Differenzbetröge ouf dem Koutionskonto ob dem Veronlogungs-
zeitroum l9z3 sonst vermeidborg erheblich hohere steuern zu
zohlen. Dieser Steuermehrbetrog wurde durch die Ergebnisse der
Betriebsprüfu n g zwo r m it der Fol ge ei ner Steu enückzo h lu n g deutl ich
herobgesetzt Er blieb ober ols Restbetrog immer noch bestehen,
weil die ouch onlößlich der Betriebsprüfung nicht mehroufklörboren
Differenzbetröge ols Privotentnohmen und domit ols zusöLlicher
Gewinn behondelt wurden. Außerdem hotte der Klöger die er-

\

(
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wöhnten im Endergebnis vermiedenen Steuermehrbetröge bis zum

Zeitpunkt der Steuerrückzohlung oufzubringen, olso mit der Folge

des Entstehens von Zinsschoden zu finonzieren. Schließlich mußte er

bei der Bezohlung seines neuen Steuerberoters Uberorbeitungs-
kosten oufwenden, die vermieden worden wören, wenn der
Beklogte nicht fehlerhoft georbeitet hötte. Vom Berufungsgericht ist

nicht hinreichend erkonnt worden, doß der Veriöhrungsbeginn ie
noch der Schodenort verschieden ist

Veriöhrungsbeginn bei Steuermehöelostung
(Anderung der Rechtsprechung)

3. Die Steuermehrbelostung ist für den Klöger entgegen der Ansicht
des Berufungsgerichts ols Schoden endgültig erst mit der Schluß-
besprechung der Betriebsprüfung om 31. Möz lgBO entstonden.

Sei n o uf d ieser Belostu n g beru hender Scho denersotzo nsp ruch ko n n

desholb nicht veriöhrt sein. lnsoweit ist der vorliegende Foll mit

demienigen vergleichbor, in dem grundlegend zur Außenprüfung
(Betriebsprüfung) entschieden wurde (BGHZ 73,363, weiter dozu
ud. v.lB. 6.1979 -VllZR 257 /78 - LM StBerG Nr. 9 : NJW]9Z9 ,221|.
Bis zum Abschluß dieser Prüfung ist immer noch möglich, doß die
Steuermehrbelostung gönzlich vermieden, iedenfolls herobgeselzt
wird; dos wird hieron dem im Prüfungsberichtols gewinnminderndes
Ausfollrisiko onerkonnten Betrog von immerhin 42.000,- DM beson-
ders deutlich. Ob ols Ergebnis einer solchen Prüfung die Steuer-
belostung endgültig heroufgeselzt oder ober endgültig herob-
gesetzt wird, ist für die Froge der Endgültigkeit des Schodens
gleichgültig' ln beiden Föllen ergibt sich erst ous der endgültigen
Festsetzung der Steuerbelostung oufgrund der Prüfung, doß und
welche Fehler des Steuerberoters zur (erstmoligen oder verblie-
benenl vermeidboren Steuermehrbelosiung geführt hoben. Diese

Besonderheit der Schodenentstehung ist bei der Veriöhrung von
Ansprüchen gegen Steuerberoterzu berücksichtigen (vgl. zu den ous
der regelmößigen Durchführung der Besteuerung folgenden
Besonderheiten oußerdem dos Senotsurteil vom 6.2.1985 - lVo ZR

82/ 83 - Vers R l9B 5, 571, 57 2 : NJW l9B 5,19 U,1965 ieweils re. Sp. :
Gl 20 / BSl.Soweit den Senotsu rteilen vom 20. Jo nuo r l9B2 u nd i4. J u I i

l9B2 ( lV o 2R134 / B0 u nd iO/Bl - BGHZ 83,17,21 : ZIP 82, 451 m it An m.

Gröfe : GIOB/B2und VersR l9B2,lo53l eine ondere Auffossung zu

entnehmen ist, hölt derSenot hieron noch nochmoliger Prüfung nicht
fest. ...

Berufshoftpfl ichtversicherung der Steuerberoter
- Zvr Bindungswirkung des Hoftpflichturteils im Deckungsprozeß

- Anmerkung
(LG Homburg Urt.v. 20.6.1985 -720 320/B4l

Leitsotz (d.Verf.),

Es besteht keine Bindungswirkung des Hoftpflichturteils im Deckungs-
prozeß gegen den Versich ere[ wen n derVersicheru n gsneh m er ei n rechts-
kröftiges Versöumnisurteil gegen sich ergehen ließ, ohne den Versicherer
zu unterrichten.

Aus den Gründen:

Zwor gilt grundsötzlich im Deckungsprozeß gegen den Hoftpflicht-
versicherer die sog. Bindungswirkung eines Urleils im Hoftpflichtproze0.
lm vorliegenden Foll greift diese Bindungswirkung iedoch nicht ein,
vielmehr ist hier die Froge, ob und inwieweit Sch. (Steuerberoter d.Verf.l
gegenüber der Klögerin für bestimmte Schodenspositionen hoftet, erneut
zu prüfen (,,neu oufzurollen"), weil die Klögerin sich - do dieVersicherung
Sch's eine Pflichversicherung wor - ouf $l5Bc WG siülzt und stützen

muß, nochdem Sch unter Verstoß gegen seine Obliegenheiien ous $5
AVB die Beklogte über die von der Klögerin erhobenen Ansprüche nicht
unterrichtet und domit bewirkt hottg doß die Beklogte sich on dem
Hoftpflichtprozeß vor dem Amtsgericht nicht beteiligen konnte und
beieiligt hot.

Dieser Wegfoll der sog. Bindungserwirkung ergibt sich ous dem
Zusommenwirken der $$l5Bd Abs. 2,ls9e Abs.l Sotzl WG in Verbin-
dung mit der unstreitigen Totsoche, doß nicht nur Sch., sondern ouch die
Klögerin es unterlossen hot, die Erhebung der gegen Sch. gerichteten
Zohlungskloge der Beklogten unvezüglich schriftlich onzuzeigen ($ l5B d
Abs. 2 WGl. Die Folge des $l5Be Abs. I Sotz IWG (Neuoufrollung der
Hoftpflichtfrogel tritt zwor nur ein, wenn die Anzeigepflicht des $l5Bd
Abs. 2 WG schuldhoftverlelztworden ist (,,unvezügIich"). Deronwoltlich
vedretenen Klögerin konn iedoch der Vorwurf der Fohrlossigkeit nicht
ersport werden.

Zur Anwendung von $l5Be Abs.l Solz I WG ist zu bemerken:

Hötte die Klögerin der Beklogten die Erhebung der Kloge gegen Sch. mit-
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Zu den Prüfungspflichten einesvon einem Mondonten
wegen einer Anlogeempfehlung um Rot gefrogten
Steuerberoters, insbesondere zu der Frogg inwieweit
der eine Anlogeempfehlung oussprechende Steuer-

beroter dos Beteiligungsongebot zuvor in rechtlicher
Hinsicht prüfen und den Mondonten quf die Not-
wendigkeit hinweisen muß, dos Beteiligungsongebot
in rechtlicher Hinsicht durch einen Rechtsonwolt
überprüfen zu lossen.

Eine obiektive Pflichtverletzung des Steuerberoters
liegt nicht ollein dorin, doß er einem Mondonten röt,

Beteiligungen on Abschreibungsgesellschoften zu

erwerben. Ein solcher Rot isi ein geeignetes Mittel
zur Vermeidung der Steuerbelostung.
Konnten die Beteiligungen nicht voll ous ersporten
Steuern finonziert werden, so rechtfertigt dies nicht
ohne weiteres die Annohme, doß der Rot zum Erwerb

der Beteiligung folsch gewesen sei.

Der Beteiligungsrot konn nur donn fehlerhoft sein,

wenn im Zeitpunkt der Roterteilung oufgrund
Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfolt
es dem Steuerberoter möglich gewesen wöre, obzu-

schötzen, dofl ouf der Seite des Mondonten in

Zukunft keine Steuern onfollen, so doß durch Verlust-

zuweisu ngen ei n zu vermindernder Steuerbetrog nicht

vorhonden ist.

OLG Düsseldorf,
Urt. v. 20.6.1985,
Gt34/8s

LG Aschoffenburg,
Un.v.14.12.1984
StB 85,2ZB

Veriöhrungsbeginn : Uberoöeitungskosten

4. Ebensowenig ist die Schodenerso#orderung des Klögers veriöhrt,
soweit er Uberorbeitungskosten verlongt. Dos ergibt die bisherige
Rechtsprechung des erkennenden Senois (Urt. v. 24.2.1982- lVo ZR

296/80 - Glll/82: LM StBerG Nr. lZ : VersR 1982,496: NJW
1982,1532 und vom 6.2.1985 - lVo ZRB2/83 - Gl20/85 : VersR

1985, 571 : NJW 1985,19641 Muß die fehlerhofte Buchf ü h ru n g oder
die sonstige Arbeit des früheren steuerlichen Beroters überprüft und
korrigiert werden, um steuerliche Nochteile zu vermeiden oder
herobzusetzen, donn entsteht der Schoden erst in dem Zeitpunkt, in

welchem die Ko rrekiu rkosten f ü r den Steuerpf I ichtig en notwend iger-
weise onfollen. Hier ist unstreitig, doß sömtlichen vom Klöger
geltend gemochten Honororkosten des spöteren Steuerberoters
Rechnungen zugrunde liegen, die erst ob Moi 1979 - olso in unver-

iöhrter Zeit erstellt worden sind.

Für die Höhe dieserTeilforderungen gilt dos unter 11.3. Ausgeführte
entsprechend. Auch hier hot der Klöger dem Sochverstöndigen
folgend die Uberorbeitungskosten von 31.564,- DM um 7.564,-DM
ov|24.000.- DM herobgesetzt. ...

Veriöhrungsbeginn : Zinsschoden

5. Bei der Froge, wonn für den Zinsschoden Veriöhrung eingetreten ist,

muß differenzierl werden. Dieser Schoden ist ieweils schon in dem
Augenblick eingetreten, in welchem der Klögerfortloufend in Höhe
des Zuvielbetroges on Sieuern bei dessen Finonzierung Zinsen
oufwenden mußte (vgl. den Foll BGHZ 83,17 : Gl08/821. Mit der
Kloge hot der Klöger insgesomt 44.449,84 DM on Zinsoufwond in
den Johren 1975 bis l9B0 geltend gemocht. Von diesem Betrog
entfollen ouf die Johre lgZB bis l9B0 mehr ols die Hölfre 124.223,57
DM). Donoch istwohrscheinlich gut die Hölfte des Zinsoufwondes in

der unveriöhrten Zeitob 28. AprillgZS ongefollen. Auch hiergelten
im übrigen die Ausfuhrungen zur Höhe wie unter 11.3.

Dogegen ist für den Zinsoufwond - oder Zinsverlust - bis zum
28. April 1978 die Veriöhrung eingetreten. Für diesen Teilbetrog stellt
sich die Frogg ob dem Beklogten olszumindestfohrlössig onzulosten
ist, doß er es unterlossen hoi, den Klöger rechtzeitig ouf die Schode-
nerso#orderung gegen sich selbsi und deren drohende Veriöhrung
hinzuweisen. ...
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Keine Belehrungspficht des Steueöeroters bis zur Veröffentlichung des

BGH U rtei I s vom 2 0. 1 . 19 82 (Gl 8 t 82 : zlP 82, 4 51 mit Anm. Grö f e : BGHZ 83'17)

Seit Ende 1977 bis zum Bekonntwerden des Senotsurteils wurde die

Belehrungspflicht donoch von ollen veröffenilichten Gerichtsentschei-

dungen verneint, nur in einer von vielen Fochzeitschriften erkennbor

behondelt und lediglich von einer Stimme der Literoturgegen die Übrigen

Autoren mitgewissem Vorbeholt beioht. Hinzu kommt, doß dieses sich erst

entwickelnde Problem nicht etwo die eigentliche beruflicheTötigkeit des

Steuerberoters betrifFt, sondern seine Hoftpflicht dofur. Unter diesen Um-

stönden ist es schon froglich, ob dem Steuerberotervozuwerfen ist, doß

er in diesem Zeitroum dos Problem nicht gesehen hot. Jedenfolls oberver-

lefzte erseine Sorgfoltspflicht nicht, wenn ertrotz Kenntnis die Belehrungs-

pflicht verneinte. An einen Steuerberoter können in dieser Hinsicht nicht

die gleichen Anforderungen gestellt werden wie on einen Rechtsonwoli
(senotsurt. v.14.7.1982 - lVo ZR l0/Bl - VersR 1982, i053 o. E.l. ...

Erhebung der Veriöhrungseinrede und unzulössige Rechtsousübung?

Schließlich ist die Froge, ob in dieser Situoiion die Erhebung der

Veriöhrungseinrede unzulössige Rechtsousübung ist, ebenfolls zu ver-

neinen. Allerdings konn ouch unobsichtliches, olso schuldloses Verholten

des Schuldners, dos dem Glöubiger verstöndigen Anloß fur die

Annohme bietet, der Schuldner werde seinen Anspruch nur mit sochlich-

rechtlichen Einwendungen bekömpfen, einer spöteren Berufung ouf die

Veriöhrung entgegenstehen (RGRK/Johonnsen, 12. Aufl. $222 Rdn. ll;

Stoudinger/Dilcher, 12. Aufl. 9222Rdn.18ff., [eweils m.w. N.]. lmmer ober

muß der Vorwurf des treuwidrigen Verholtens erhoben werden können,

wenn in diesem Zusommenhong unzulössige RechtsousÜbung beioht

werden soll; die reine Kousolitöt des Schuldnerverholtens für dos

Verstreichen der Veriöhrungsfrist reicht nicht ous (stoudinger/Dilcher,

ooO Rdn.2l, RGRK/Johonnsen, ooO Rdn.l4l. Dofür;, doß dem Beklogten

irgendein solches Verholten vozuwerfen ist, geben die bisherigen Fest-

stellungen und der Porleivortrog keinen Anholtspunkt. Die oblektive

Pf lichtwid rig keit o I I ei n ko n n nicht o usreichen. An kn ü pf u n gspu n kte fü r sich

oufbouendes Glöubigervertrouen sind nicht gegeben, wenn der

Schuldner (obgesehen von dem Sonderfoll der Verwirkung) überhoupt

nichts tut und der Glöubiger seinerseits ouch kein irgendwie geortetes

onderes Verholten etwortet, sich olso ouch nicht ouf dos Nichtstun ver-

lößt. Zumindest muß für denienigen, dem unter Hinweis ouf unzulössige

Rechtsousübung die Berufung ouf die Veriöhrungseinrede verwehrt

werden soll, erkennbor sein, doß sein bisheriges Verholten bei seinem

Gegenüber ein Folgen ouslösendes Vertrouen begründen konn. ...

3. Zur Prüfung der wirtschoftlichen Soliditöt der Geldonloge

Zwor trifft den Beklogten die Pflicht, wenn er eine bestimmte Geld-

onloge empfiehlt, diese nicht ungeprüft zu empfehlen, sie vielmehr ouf
ihre,,Seriositöt" zu überprüfen. Die Klögerin trögt ober nicht vor, wos

der Beklogte konkret unterlossen hoben soll.

Offenbor überschötzt sie die totsöchlichen Moglichkeiten eines ein-

zelnen selbstöndigen Steuerberoters. Wenn eine seriöse Großbonk

wie die D-Bonk AG, derweii mehr Moglichkeiten der Recherche und

sicher ei ne bessere Mo rktken ntnis ei nsch I ießlich I nsid erken ntnissen zu r

Verfügung stehen, eben diese Anloge vermitteli, konn der Beklogte

dorouf vertrouen, doß dies nicht unbesehen geschieht.

Weiterflihrende Rechtsprechungshinweise:

Keine Auskunfts- und Berotungspflicht zur rechtlichen

Gestoltu ng der Kopitolonlogegesellschoft

Als Beroier im Rohmen eines Firmenkoufs hot der

Wirtschoftsprüfer dorouf zu ochten, doß verlößliches

Zohlenmoteriol fur die Erwerbsentscheidung zur

Verfügung steht. Können wegen der Kürze der Teit

keine geprüften Zohlen vorgelegt werden, so ist der

Auftroggeber ouf die mogliche Unzuverlössigkeit der

vorhondenen Zohlen hinzuweisen.

Sind die Reprösentonten des Erwerbers im Bereich

des Unternehmenserwerbs selbst erfohren, so trifft
den Erwerber ein erhebliches Mitverschu lden, wen n er

wußte, doß keine geprüften Zohlen zugrunde logen.

Wird ein Dipl.-Koufmonn und Steuerberotervon einem

lnteressenten, der sich on einem Unternehmen

beteiligen will, ols Beroter hinzugezogen und stellt er

bei seiner Prüfung fest, doß in diesem Unternehmen

keine ordnungsmößige Buchholtung vorhonden ist, so

ist er verpflichtet, seinen Auftroggeber ouf die sich

hierous ergebenden Bedenken hinzuweisen.

Dos gleiche gilt donn, wenn erfeststellt, doß in dem zu

beurteilenden Unternehmen kein Eigenkopitol vor-

honden ist.

Zu r Schod enersotzpf I icht ei n es Steu erberoters weg en

unzureichender Berotung über die Risiken einer

Beteil igu ng o n ei ner Absch reibu ngsgesel lschoft.

LG Koblena
Uft.v.17.9.1984,
G15/85

OLG Fronkfurt,
Urt. v. 25.]0 .1978,
Mtrl.WPK 1980
Nr.86,ll ff

BGH,
Un.v.25.1.1984
wM1984,465: DBB4,ll38: Gnt/84: StB84,32B: NJWB4,2474\: MDRB4,650: WM84,465: 8884,653

BGH,
Urt.v.9.l2.l9Bl
WMB2,I2B: DB8l,4B4: DSIR82,500
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weiten Bereichen sogor zurückgehen werden, wor domols nicht
vorstellbor. Vor dem Hintergrund einer ouf diese Totsoche gestützten
Zukunftsprognose wor der domolige Rot des Beklogten zumindest
sinnvoll und vertretbor: Die mit einer höheren Rendite stets verbunde-
nen höheren Risiken schienen domols, ols dieAnlogeentscheidung zu
treffen wo[ vernochlössigbor gering. Andererseits wor es ous
domoliger Sicht sicher richtig, Schulden, die olleine durch den Verfoll
der Nominolwerte on reoler Bedeutung verlieren, nicht vozeitig
zurücl,zuzohlen. Dies gilt zumol donn, wenn ein weiteres Ansteigen
der verfügboren Einkommen, sowohl nominol ols ouch reol, erwortet
wird.

Demnoch wor dos vom Beklogten entwickelte Modell in sich schlüssig
und sochlich richtig. Es bot den Vorteil der Wertbestöndigkeit.
Wertstei g eru ngen wo ren o us do mo lig er Sicht ebenso zu erwo rten wie
eine ousreichende Verzinsung. Mit den Ausschüttungen konnie der
ouf dem Housgrundstück lostende Kredit der Sporkosse bedient und
zum Teil getilgt werden. Die Ausschüttungen wören im Ergebnis
gewissermoßen unversteuert geblieben, weil Verlustzuweisung en zu
erworten woren. Demgegenüber hötte die sofortige Tilgung des
Kredits bei der Sporkosse ollein durch die vozeitige Rückzohlung zu
Zinskosten gegenüber der Sporkosse gefUhrt und sich domit noch-
ieilig ousgewirkt lnsoweit ist ouch ous heutiger Sicht sinnvoll, einen
Kredit entweder nicht vozeilig zu tilgen oder ober mit einem zins-
günstigeren Dorlehen, etwo ous einem Bousporvertrog, selbst wenn
dieser erst in einigen Johren zuteilungsreif werden sollte, obzulösen.
Auch ous heutigerSicht, und erst rechtous domoligerSicht, kommt hin-
zu, doß der reole Wert eines Kredits beisteigenden Einkommen und
Preisen sinkt, wos gegen die vozeitige Rückzohlung eines Kredits
spricht.

2. Zur Entwicldung des Anlogeobiekts

Dem Beklogten konn die ungünstige Entwicklung des gewöhlten
I m mobil ienfonds n icht o n gelostet werden. Die Klö gerin trö gt sel bstvo r,

doß ondere lmmobilienfonds sich nicht ols Flop erwiesen hoben.
DerVortrog der Klögerin lößt eine Dorlegung konkreterTotsochen, ous
denen sich ergeben könnte, doß der Beklogte schon domols die
ungünstige Entwicklung der gekouften Fondsonteile hobe vorher-
sehen müssen, vermissen. Den Beldogten trifft keine Erfolgshoftung.

Gerling lnformotionen ftir wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 3/86

Fehlerhofte Anlogeberotung
- Anlogeempfehlung

- Rentobilitöt einer Kopitolonloge
(pGH,-U-rt.v.18.9.1985 

^-_l!o !R !.99lQQ; l. Revisionsentscheidung, BGH, Urt.v. 21.4.1982- lVo ZR 291/80,
9l)4/92 _: BGHZ 83,328 : NJW 1982,1866: WM 1982,745:ltpi982,846: DB 1982,1452: LMtfir
$432 BGB (L)m.Anm. Dehner)

leitsöfze (d.Verf.]'

I . Nurwenn der Steuerberoter eine Vermögenso nlo ge em pfiehlt, ist erzu
dem Hinweis verpflichtet, doß er sie selbst nicht geprüft hot

2. zum lnteresse des Anlegers on der Rentobilitöt einer Kopitolonloge.

Aus den Gründen:

l. Empfehlung einer Kopitolonloge

Nurdonn, wenn der Bekloglezu2l dem Klögerdie Vermögensonloge
empfohlen hot, wor er ouch zu dem Hinweis verpflichtet, doß er sie
selbst nicht geprüft hotte. Sollte er dogegen, wie die Beklogten vor-
trogen, trotz der Bitte des Klögers die Empfehlung einer bestimmten
Vermögensonloge obgelehnt und lediglich ouf dessen Dröngen die
Froge, welche steuerbegünstigte Anloge er selbst gewöhlt hobe,
wohrheitsgemöß beontwortet hoben, so würde mon ihm nicht den
Vorwurf der schuldhoften VertrogsverleLung mochen können. ...

2. Rentobilitöt einer Kopitolonloge

Die Revision bekömpft ferner die Annohme des Berufungsgerichts, ein
Anleger sei on der Rentobilitöt seiner Kopitolonloge interessiert Sie
meint: Durch die Beteiligung on einer Abschreibungsgesellschoft
könne mon keinesteuern,,sporen"; mon könne hierdurch lediglich eine
bestehende Steuerlost vor sich herschieben. An einer Rentobilitot der
Anloge sei der Anleger gerode nicht interessiert, weil dies zu einer er-
höhten steuerbelostung führen müsse. Diese Ausführungen sind nicht
in ieder Hinsicht zutreffend. Ein vernünftiger Anleger wird sich bei sei-
ner Enischeidung von dem Streben noch einem möglichst hohen
Nettoeinkommen leiten lossen.

I
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Er wird doher bemüht sein, ein möglichst hohes Bruttoeinkommen mit

einer möglichst geringen Steuerbelostung zu verbinden. Aus diesem

Grunde wird er bei der Entscheidung Über eine ihm vorgeschlogene

Vermögensonloge sowohl die zu erwortende Rendite ols ouch die mit

der Anloge verbundenen Steuervorteile in Betrocht ziehen. Es ist

demnoch nicht richtig, wenn die Revision meint, eine Rentobilitot der

Anloge wöre für den Anleger nicht von Nutzen gewesen, weil sie zu

einer höheren Steuerbelostung gefuhrt hötte.

Dogegen spricht bereits der Umstond, doß im Prospekt eine hohe

n"ndit" in Aussicht gestellt worden wor. Entscheidend kommt es ouf

dos Verhöltnis von Bruttoeinkommen und Steuerbelostung on. Eine

Steuererspornis ist kein wirtschoftlicher Vorteil, wenn sie mit einer

Einkommensminderung (2. B. einem Vezicht ouf eine Kopitolrenditel

erkouft wird, die höher ist ols der steuerliche Vorteil.

Richtig ist, doß Absch rei bu n gsverg Ü nstig u n g en d ie Steuerpf licht nicht

oufheten, sondern nur zeitlich verschieben. Auch dos konn u.U. zu

einer obsoluten Verminderung der Steuerlost fÜhren, nömlich donn,

wenn der Morginolsteuersolz in dem spöteren Steueriohr niedriger ist

ols in dem, in dem dos Einkommen totsöchlich ezielt wurde; es konn

ober ouch umgekehrt sein. Auf ieden Foll begrÜndet die Hinous-

schiebung der Steuerzohlung einen Liquiditöts- und Zinsvorteil; dies

ollein schon rechtfertigt vom Stondpunkt eines vernÜnftigen Vermö-

gensonlegers die Beteiligung on einer Abschreibungsgesellschofq er

[onn u"rnünftigerweise nicht erworten, doß er von der Steuerlost ouf

die Douer verschont bleibe.

Nicht sinnvoll wöre es, den Versuch zu unternehmen, die Entstehung

der zunöchst nur hinousgeschobenen Steuerpflicht durch einen

Einkommensvezicht zu verhindern; dos könnte nur donn zu einem

wirtschoftlichen Vorteil für den Steuerpflichtigen fÜhren, wenn die

Einkommensteuer und die von ihr obhöngige Belostung 100% des

Ei n kommens ü bersteigen würden.

(Rechtsprechungsübersicht, Berotungspflichten bei Anlogeberotu ng

in diesem Heft, S. 3Zl

Hoftung des Steuerberolers
- Anlogeberotung

- Angeboie deutscher Großbonken

- Weiterfü hrende Rechtsprechu ngshinweise
(LG Tubingen, Urt. v. 20.12.1985 - 30448/851

1i,,\

Leitsätze (d.Verf.),

L Ob ein Berotungsfehlervorliegt, konn nurous dem Kenntnisstond und

den Erwortungen im Zeitpunkt der Berotung beurteilt werden. Der Rot

muß vor diesem Hintergrund sinnvoll und vertretbor gewesen sein.

2. Do$ der lmmobilienmorkt stognieren und die om lmmobilienmorkt

ezielboren Preise regionol in weiten Bereichen zurÜckgehen werden,

wor 1979 nicht vorstel I bo r.

3. ZurU berp rüf u n g d er wirtschoftlichen Soliditot ei ner An lo ge d u rch den

Steuerberoter: Auf die Angebole zur Geldonloge durch deutsche

Großbonken konn vertrout werden'

Aus den Gründen:

1. Zur Anlogeberotung des Steuerberoters

Die Klögerin mochtdem Beklogten zum Vorwurf, doß erihrobgeroten

hot, dem vorsichtigen, konservotiven Modell ihres Anwolts, Schulden

zu tilgen, zu folgen und eine gewinnorientierte Anloge der Gelder

empfohl.

Aus heutigerSichtwöre sie sicher nichtschlecht gefohren, hötte sie den

onwoltlichen Rot befolgt Dieser wor ous heutiger Sicht sicher besser

ols die donn totsöchlich gewöhlte Anloge. Hierouf kommt es iedoch
nicht on. Entscheidend ist der domolige Kenntnisstond. Nur ouf dem

domoligen Kenntnisstond und ouf den domoligen Erwortungen

konnte eine Berotung beruhen. Nur vor dem Hintergrund der domo-

ligen Situotion lossen sich ouch schuldhofte Berotungsfehler fest-

stellen. Die domolige Situotion, dies hot der Beklogte zutreffend

dorgestellt, wor noch geprögt von storken Steigerungen der reol

verfügboren Einkommen und einer storken Preissteigerungsrote.

Nominole Werte verloren dodurch stork on Werf dies fÜhrte zu einer

ollgemeinen Flucht in die Sochwerte. Doß der lmmobilienmorkt

stognieren und die om lmmobilienmorkt ezielboren Preise regionol in
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Er wird doher bemüht sein, ein möglichst hohes Bruttoeinkommen mit

einer möglichst geringen Steuerbelostung zu verbinden. Aus diesem

Grunde wird er bei der Entscheidung Über eine ihm vorgeschlogene

Vermögensonloge sowohl die zu erwortende Rendite ols ouch die mit

der Anloge verbundenen Steuervorteile in Betrocht ziehen. Es ist

demnoch nicht richtig, wenn die Revision meint, eine Rentobilitot der

Anloge wöre für den Anleger nicht von Nutzen gewesen, weil sie zu

einer höheren Steuerbelostung gefuhrt hötte.

Dogegen spricht bereits der Umstond, doß im Prospekt eine hohe

n"ndit" in Aussicht gestellt worden wor. Entscheidend kommt es ouf

dos Verhöltnis von Bruttoeinkommen und Steuerbelostung on. Eine

Steuererspornis ist kein wirtschoftlicher Vorteil, wenn sie mit einer

Einkommensminderung (2. B. einem Vezicht ouf eine Kopitolrenditel

erkouft wird, die höher ist ols der steuerliche Vorteil.

Richtig ist, doß Absch rei bu n gsverg Ü nstig u n g en d ie Steuerpf licht nicht

oufheten, sondern nur zeitlich verschieben. Auch dos konn u.U. zu

einer obsoluten Verminderung der Steuerlost fÜhren, nömlich donn,

wenn der Morginolsteuersolz in dem spöteren Steueriohr niedriger ist

ols in dem, in dem dos Einkommen totsöchlich ezielt wurde; es konn

ober ouch umgekehrt sein. Auf ieden Foll begrÜndet die Hinous-

schiebung der Steuerzohlung einen Liquiditöts- und Zinsvorteil; dies

ollein schon rechtfertigt vom Stondpunkt eines vernÜnftigen Vermö-

gensonlegers die Beteiligung on einer Abschreibungsgesellschofq er

[onn u"rnünftigerweise nicht erworten, doß er von der Steuerlost ouf

die Douer verschont bleibe.

Nicht sinnvoll wöre es, den Versuch zu unternehmen, die Entstehung

der zunöchst nur hinousgeschobenen Steuerpflicht durch einen

Einkommensvezicht zu verhindern; dos könnte nur donn zu einem

wirtschoftlichen Vorteil für den Steuerpflichtigen fÜhren, wenn die

Einkommensteuer und die von ihr obhöngige Belostung 100% des

Ei n kommens ü bersteigen würden.

(Rechtsprechungsübersicht, Berotungspflichten bei Anlogeberotu ng

in diesem Heft, S. 3Zl

Hoftung des Steuerberolers
- Anlogeberotung

- Angeboie deutscher Großbonken

- Weiterfü hrende Rechtsprechu ngshinweise
(LG Tubingen, Urt. v. 20.12.1985 - 30448/851

1i,,\

Leitsätze (d.Verf.),

L Ob ein Berotungsfehlervorliegt, konn nurous dem Kenntnisstond und

den Erwortungen im Zeitpunkt der Berotung beurteilt werden. Der Rot

muß vor diesem Hintergrund sinnvoll und vertretbor gewesen sein.

2. Do$ der lmmobilienmorkt stognieren und die om lmmobilienmorkt

ezielboren Preise regionol in weiten Bereichen zurÜckgehen werden,

wor 1979 nicht vorstel I bo r.

3. ZurU berp rüf u n g d er wirtschoftlichen Soliditot ei ner An lo ge d u rch den

Steuerberoter: Auf die Angebole zur Geldonloge durch deutsche

Großbonken konn vertrout werden'

Aus den Gründen:

1. Zur Anlogeberotung des Steuerberoters

Die Klögerin mochtdem Beklogten zum Vorwurf, doß erihrobgeroten

hot, dem vorsichtigen, konservotiven Modell ihres Anwolts, Schulden

zu tilgen, zu folgen und eine gewinnorientierte Anloge der Gelder

empfohl.

Aus heutigerSichtwöre sie sicher nichtschlecht gefohren, hötte sie den

onwoltlichen Rot befolgt Dieser wor ous heutiger Sicht sicher besser

ols die donn totsöchlich gewöhlte Anloge. Hierouf kommt es iedoch
nicht on. Entscheidend ist der domolige Kenntnisstond. Nur ouf dem

domoligen Kenntnisstond und ouf den domoligen Erwortungen

konnte eine Berotung beruhen. Nur vor dem Hintergrund der domo-

ligen Situotion lossen sich ouch schuldhofte Berotungsfehler fest-

stellen. Die domolige Situotion, dies hot der Beklogte zutreffend

dorgestellt, wor noch geprögt von storken Steigerungen der reol

verfügboren Einkommen und einer storken Preissteigerungsrote.

Nominole Werte verloren dodurch stork on Werf dies fÜhrte zu einer

ollgemeinen Flucht in die Sochwerte. Doß der lmmobilienmorkt

stognieren und die om lmmobilienmorkt ezielboren Preise regionol in
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weiten Bereichen sogor zurückgehen werden, wor domols nicht
vorstellbor. Vor dem Hintergrund einer ouf diese Totsoche gestützten
Zukunftsprognose wor der domolige Rot des Beklogten zumindest
sinnvoll und vertretbor: Die mit einer höheren Rendite stets verbunde-
nen höheren Risiken schienen domols, ols dieAnlogeentscheidung zu
treffen wo[ vernochlössigbor gering. Andererseits wor es ous
domoliger Sicht sicher richtig, Schulden, die olleine durch den Verfoll
der Nominolwerte on reoler Bedeutung verlieren, nicht vozeitig
zurücl,zuzohlen. Dies gilt zumol donn, wenn ein weiteres Ansteigen
der verfügboren Einkommen, sowohl nominol ols ouch reol, erwortet
wird.

Demnoch wor dos vom Beklogten entwickelte Modell in sich schlüssig
und sochlich richtig. Es bot den Vorteil der Wertbestöndigkeit.
Wertstei g eru ngen wo ren o us do mo lig er Sicht ebenso zu erwo rten wie
eine ousreichende Verzinsung. Mit den Ausschüttungen konnie der
ouf dem Housgrundstück lostende Kredit der Sporkosse bedient und
zum Teil getilgt werden. Die Ausschüttungen wören im Ergebnis
gewissermoßen unversteuert geblieben, weil Verlustzuweisung en zu
erworten woren. Demgegenüber hötte die sofortige Tilgung des
Kredits bei der Sporkosse ollein durch die vozeitige Rückzohlung zu
Zinskosten gegenüber der Sporkosse gefUhrt und sich domit noch-
ieilig ousgewirkt lnsoweit ist ouch ous heutiger Sicht sinnvoll, einen
Kredit entweder nicht vozeilig zu tilgen oder ober mit einem zins-
günstigeren Dorlehen, etwo ous einem Bousporvertrog, selbst wenn
dieser erst in einigen Johren zuteilungsreif werden sollte, obzulösen.
Auch ous heutigerSicht, und erst rechtous domoligerSicht, kommt hin-
zu, doß der reole Wert eines Kredits beisteigenden Einkommen und
Preisen sinkt, wos gegen die vozeitige Rückzohlung eines Kredits
spricht.

2. Zur Entwicldung des Anlogeobiekts

Dem Beklogten konn die ungünstige Entwicklung des gewöhlten
I m mobil ienfonds n icht o n gelostet werden. Die Klö gerin trö gt sel bstvo r,

doß ondere lmmobilienfonds sich nicht ols Flop erwiesen hoben.
DerVortrog der Klögerin lößt eine Dorlegung konkreterTotsochen, ous
denen sich ergeben könnte, doß der Beklogte schon domols die
ungünstige Entwicklung der gekouften Fondsonteile hobe vorher-
sehen müssen, vermissen. Den Beldogten trifft keine Erfolgshoftung.
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Fehlerhofte Anlogeberotung
- Anlogeempfehlung

- Rentobilitöt einer Kopitolonloge
(pGH,-U-rt.v.18.9.1985 

^-_l!o !R !.99lQQ; l. Revisionsentscheidung, BGH, Urt.v. 21.4.1982- lVo ZR 291/80,
9l)4/92 _: BGHZ 83,328 : NJW 1982,1866: WM 1982,745:ltpi982,846: DB 1982,1452: LMtfir
$432 BGB (L)m.Anm. Dehner)

leitsöfze (d.Verf.]'

I . Nurwenn der Steuerberoter eine Vermögenso nlo ge em pfiehlt, ist erzu
dem Hinweis verpflichtet, doß er sie selbst nicht geprüft hot

2. zum lnteresse des Anlegers on der Rentobilitöt einer Kopitolonloge.

Aus den Gründen:

l. Empfehlung einer Kopitolonloge

Nurdonn, wenn der Bekloglezu2l dem Klögerdie Vermögensonloge
empfohlen hot, wor er ouch zu dem Hinweis verpflichtet, doß er sie
selbst nicht geprüft hotte. Sollte er dogegen, wie die Beklogten vor-
trogen, trotz der Bitte des Klögers die Empfehlung einer bestimmten
Vermögensonloge obgelehnt und lediglich ouf dessen Dröngen die
Froge, welche steuerbegünstigte Anloge er selbst gewöhlt hobe,
wohrheitsgemöß beontwortet hoben, so würde mon ihm nicht den
Vorwurf der schuldhoften VertrogsverleLung mochen können. ...

2. Rentobilitöt einer Kopitolonloge

Die Revision bekömpft ferner die Annohme des Berufungsgerichts, ein
Anleger sei on der Rentobilitöt seiner Kopitolonloge interessiert Sie
meint: Durch die Beteiligung on einer Abschreibungsgesellschoft
könne mon keinesteuern,,sporen"; mon könne hierdurch lediglich eine
bestehende Steuerlost vor sich herschieben. An einer Rentobilitot der
Anloge sei der Anleger gerode nicht interessiert, weil dies zu einer er-
höhten steuerbelostung führen müsse. Diese Ausführungen sind nicht
in ieder Hinsicht zutreffend. Ein vernünftiger Anleger wird sich bei sei-
ner Enischeidung von dem Streben noch einem möglichst hohen
Nettoeinkommen leiten lossen.

I
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Keine Belehrungspficht des Steueöeroters bis zur Veröffentlichung des

BGH U rtei I s vom 2 0. 1 . 19 82 (Gl 8 t 82 : zlP 82, 4 51 mit Anm. Grö f e : BGHZ 83'17)

Seit Ende 1977 bis zum Bekonntwerden des Senotsurteils wurde die

Belehrungspflicht donoch von ollen veröffenilichten Gerichtsentschei-

dungen verneint, nur in einer von vielen Fochzeitschriften erkennbor

behondelt und lediglich von einer Stimme der Literoturgegen die Übrigen

Autoren mitgewissem Vorbeholt beioht. Hinzu kommt, doß dieses sich erst

entwickelnde Problem nicht etwo die eigentliche beruflicheTötigkeit des

Steuerberoters betrifFt, sondern seine Hoftpflicht dofur. Unter diesen Um-

stönden ist es schon froglich, ob dem Steuerberotervozuwerfen ist, doß

er in diesem Zeitroum dos Problem nicht gesehen hot. Jedenfolls oberver-

lefzte erseine Sorgfoltspflicht nicht, wenn ertrotz Kenntnis die Belehrungs-

pflicht verneinte. An einen Steuerberoter können in dieser Hinsicht nicht

die gleichen Anforderungen gestellt werden wie on einen Rechtsonwoli
(senotsurt. v.14.7.1982 - lVo ZR l0/Bl - VersR 1982, i053 o. E.l. ...

Erhebung der Veriöhrungseinrede und unzulössige Rechtsousübung?

Schließlich ist die Froge, ob in dieser Situoiion die Erhebung der

Veriöhrungseinrede unzulössige Rechtsousübung ist, ebenfolls zu ver-

neinen. Allerdings konn ouch unobsichtliches, olso schuldloses Verholten

des Schuldners, dos dem Glöubiger verstöndigen Anloß fur die

Annohme bietet, der Schuldner werde seinen Anspruch nur mit sochlich-

rechtlichen Einwendungen bekömpfen, einer spöteren Berufung ouf die

Veriöhrung entgegenstehen (RGRK/Johonnsen, 12. Aufl. $222 Rdn. ll;

Stoudinger/Dilcher, 12. Aufl. 9222Rdn.18ff., [eweils m.w. N.]. lmmer ober

muß der Vorwurf des treuwidrigen Verholtens erhoben werden können,

wenn in diesem Zusommenhong unzulössige RechtsousÜbung beioht

werden soll; die reine Kousolitöt des Schuldnerverholtens für dos

Verstreichen der Veriöhrungsfrist reicht nicht ous (stoudinger/Dilcher,

ooO Rdn.2l, RGRK/Johonnsen, ooO Rdn.l4l. Dofür;, doß dem Beklogten

irgendein solches Verholten vozuwerfen ist, geben die bisherigen Fest-

stellungen und der Porleivortrog keinen Anholtspunkt. Die oblektive

Pf lichtwid rig keit o I I ei n ko n n nicht o usreichen. An kn ü pf u n gspu n kte fü r sich

oufbouendes Glöubigervertrouen sind nicht gegeben, wenn der

Schuldner (obgesehen von dem Sonderfoll der Verwirkung) überhoupt

nichts tut und der Glöubiger seinerseits ouch kein irgendwie geortetes

onderes Verholten etwortet, sich olso ouch nicht ouf dos Nichtstun ver-

lößt. Zumindest muß für denienigen, dem unter Hinweis ouf unzulössige

Rechtsousübung die Berufung ouf die Veriöhrungseinrede verwehrt

werden soll, erkennbor sein, doß sein bisheriges Verholten bei seinem

Gegenüber ein Folgen ouslösendes Vertrouen begründen konn. ...

3. Zur Prüfung der wirtschoftlichen Soliditöt der Geldonloge

Zwor trifft den Beklogten die Pflicht, wenn er eine bestimmte Geld-

onloge empfiehlt, diese nicht ungeprüft zu empfehlen, sie vielmehr ouf
ihre,,Seriositöt" zu überprüfen. Die Klögerin trögt ober nicht vor, wos

der Beklogte konkret unterlossen hoben soll.

Offenbor überschötzt sie die totsöchlichen Moglichkeiten eines ein-

zelnen selbstöndigen Steuerberoters. Wenn eine seriöse Großbonk

wie die D-Bonk AG, derweii mehr Moglichkeiten der Recherche und

sicher ei ne bessere Mo rktken ntnis ei nsch I ießlich I nsid erken ntnissen zu r

Verfügung stehen, eben diese Anloge vermitteli, konn der Beklogte

dorouf vertrouen, doß dies nicht unbesehen geschieht.

Weiterflihrende Rechtsprechungshinweise:

Keine Auskunfts- und Berotungspflicht zur rechtlichen

Gestoltu ng der Kopitolonlogegesellschoft

Als Beroier im Rohmen eines Firmenkoufs hot der

Wirtschoftsprüfer dorouf zu ochten, doß verlößliches

Zohlenmoteriol fur die Erwerbsentscheidung zur

Verfügung steht. Können wegen der Kürze der Teit

keine geprüften Zohlen vorgelegt werden, so ist der

Auftroggeber ouf die mogliche Unzuverlössigkeit der

vorhondenen Zohlen hinzuweisen.

Sind die Reprösentonten des Erwerbers im Bereich

des Unternehmenserwerbs selbst erfohren, so trifft
den Erwerber ein erhebliches Mitverschu lden, wen n er

wußte, doß keine geprüften Zohlen zugrunde logen.

Wird ein Dipl.-Koufmonn und Steuerberotervon einem

lnteressenten, der sich on einem Unternehmen

beteiligen will, ols Beroter hinzugezogen und stellt er

bei seiner Prüfung fest, doß in diesem Unternehmen

keine ordnungsmößige Buchholtung vorhonden ist, so

ist er verpflichtet, seinen Auftroggeber ouf die sich

hierous ergebenden Bedenken hinzuweisen.

Dos gleiche gilt donn, wenn erfeststellt, doß in dem zu

beurteilenden Unternehmen kein Eigenkopitol vor-

honden ist.

Zu r Schod enersotzpf I icht ei n es Steu erberoters weg en

unzureichender Berotung über die Risiken einer

Beteil igu ng o n ei ner Absch reibu ngsgesel lschoft.

LG Koblena
Uft.v.17.9.1984,
G15/85

OLG Fronkfurt,
Urt. v. 25.]0 .1978,
Mtrl.WPK 1980
Nr.86,ll ff

BGH,
Un.v.25.1.1984
wM1984,465: DBB4,ll38: Gnt/84: StB84,32B: NJWB4,2474\: MDRB4,650: WM84,465: 8884,653

BGH,
Urt.v.9.l2.l9Bl
WMB2,I2B: DB8l,4B4: DSIR82,500
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Zu den Prüfungspflichten einesvon einem Mondonten
wegen einer Anlogeempfehlung um Rot gefrogten
Steuerberoters, insbesondere zu der Frogg inwieweit
der eine Anlogeempfehlung oussprechende Steuer-

beroter dos Beteiligungsongebot zuvor in rechtlicher
Hinsicht prüfen und den Mondonten quf die Not-
wendigkeit hinweisen muß, dos Beteiligungsongebot
in rechtlicher Hinsicht durch einen Rechtsonwolt
überprüfen zu lossen.

Eine obiektive Pflichtverletzung des Steuerberoters
liegt nicht ollein dorin, doß er einem Mondonten röt,

Beteiligungen on Abschreibungsgesellschoften zu

erwerben. Ein solcher Rot isi ein geeignetes Mittel
zur Vermeidung der Steuerbelostung.
Konnten die Beteiligungen nicht voll ous ersporten
Steuern finonziert werden, so rechtfertigt dies nicht
ohne weiteres die Annohme, doß der Rot zum Erwerb

der Beteiligung folsch gewesen sei.

Der Beteiligungsrot konn nur donn fehlerhoft sein,

wenn im Zeitpunkt der Roterteilung oufgrund
Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfolt
es dem Steuerberoter möglich gewesen wöre, obzu-

schötzen, dofl ouf der Seite des Mondonten in

Zukunft keine Steuern onfollen, so doß durch Verlust-

zuweisu ngen ei n zu vermindernder Steuerbetrog nicht

vorhonden ist.

OLG Düsseldorf,
Urt. v. 20.6.1985,
Gt34/8s

LG Aschoffenburg,
Un.v.14.12.1984
StB 85,2ZB

Veriöhrungsbeginn : Uberoöeitungskosten

4. Ebensowenig ist die Schodenerso#orderung des Klögers veriöhrt,
soweit er Uberorbeitungskosten verlongt. Dos ergibt die bisherige
Rechtsprechung des erkennenden Senois (Urt. v. 24.2.1982- lVo ZR

296/80 - Glll/82: LM StBerG Nr. lZ : VersR 1982,496: NJW
1982,1532 und vom 6.2.1985 - lVo ZRB2/83 - Gl20/85 : VersR

1985, 571 : NJW 1985,19641 Muß die fehlerhofte Buchf ü h ru n g oder
die sonstige Arbeit des früheren steuerlichen Beroters überprüft und
korrigiert werden, um steuerliche Nochteile zu vermeiden oder
herobzusetzen, donn entsteht der Schoden erst in dem Zeitpunkt, in

welchem die Ko rrekiu rkosten f ü r den Steuerpf I ichtig en notwend iger-
weise onfollen. Hier ist unstreitig, doß sömtlichen vom Klöger
geltend gemochten Honororkosten des spöteren Steuerberoters
Rechnungen zugrunde liegen, die erst ob Moi 1979 - olso in unver-

iöhrter Zeit erstellt worden sind.

Für die Höhe dieserTeilforderungen gilt dos unter 11.3. Ausgeführte
entsprechend. Auch hier hot der Klöger dem Sochverstöndigen
folgend die Uberorbeitungskosten von 31.564,- DM um 7.564,-DM
ov|24.000.- DM herobgesetzt. ...

Veriöhrungsbeginn : Zinsschoden

5. Bei der Froge, wonn für den Zinsschoden Veriöhrung eingetreten ist,

muß differenzierl werden. Dieser Schoden ist ieweils schon in dem
Augenblick eingetreten, in welchem der Klögerfortloufend in Höhe
des Zuvielbetroges on Sieuern bei dessen Finonzierung Zinsen
oufwenden mußte (vgl. den Foll BGHZ 83,17 : Gl08/821. Mit der
Kloge hot der Klöger insgesomt 44.449,84 DM on Zinsoufwond in
den Johren 1975 bis l9B0 geltend gemocht. Von diesem Betrog
entfollen ouf die Johre lgZB bis l9B0 mehr ols die Hölfre 124.223,57
DM). Donoch istwohrscheinlich gut die Hölfte des Zinsoufwondes in

der unveriöhrten Zeitob 28. AprillgZS ongefollen. Auch hiergelten
im übrigen die Ausfuhrungen zur Höhe wie unter 11.3.

Dogegen ist für den Zinsoufwond - oder Zinsverlust - bis zum
28. April 1978 die Veriöhrung eingetreten. Für diesen Teilbetrog stellt
sich die Frogg ob dem Beklogten olszumindestfohrlössig onzulosten
ist, doß er es unterlossen hoi, den Klöger rechtzeitig ouf die Schode-
nerso#orderung gegen sich selbsi und deren drohende Veriöhrung
hinzuweisen. ...

\../\){.)
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wöhnten im Endergebnis vermiedenen Steuermehrbetröge bis zum

Zeitpunkt der Steuerrückzohlung oufzubringen, olso mit der Folge

des Entstehens von Zinsschoden zu finonzieren. Schließlich mußte er

bei der Bezohlung seines neuen Steuerberoters Uberorbeitungs-
kosten oufwenden, die vermieden worden wören, wenn der
Beklogte nicht fehlerhoft georbeitet hötte. Vom Berufungsgericht ist

nicht hinreichend erkonnt worden, doß der Veriöhrungsbeginn ie
noch der Schodenort verschieden ist

Veriöhrungsbeginn bei Steuermehöelostung
(Anderung der Rechtsprechung)

3. Die Steuermehrbelostung ist für den Klöger entgegen der Ansicht
des Berufungsgerichts ols Schoden endgültig erst mit der Schluß-
besprechung der Betriebsprüfung om 31. Möz lgBO entstonden.

Sei n o uf d ieser Belostu n g beru hender Scho denersotzo nsp ruch ko n n

desholb nicht veriöhrt sein. lnsoweit ist der vorliegende Foll mit

demienigen vergleichbor, in dem grundlegend zur Außenprüfung
(Betriebsprüfung) entschieden wurde (BGHZ 73,363, weiter dozu
ud. v.lB. 6.1979 -VllZR 257 /78 - LM StBerG Nr. 9 : NJW]9Z9 ,221|.
Bis zum Abschluß dieser Prüfung ist immer noch möglich, doß die
Steuermehrbelostung gönzlich vermieden, iedenfolls herobgeselzt
wird; dos wird hieron dem im Prüfungsberichtols gewinnminderndes
Ausfollrisiko onerkonnten Betrog von immerhin 42.000,- DM beson-
ders deutlich. Ob ols Ergebnis einer solchen Prüfung die Steuer-
belostung endgültig heroufgeselzt oder ober endgültig herob-
gesetzt wird, ist für die Froge der Endgültigkeit des Schodens
gleichgültig' ln beiden Föllen ergibt sich erst ous der endgültigen
Festsetzung der Steuerbelostung oufgrund der Prüfung, doß und
welche Fehler des Steuerberoters zur (erstmoligen oder verblie-
benenl vermeidboren Steuermehrbelosiung geführt hoben. Diese

Besonderheit der Schodenentstehung ist bei der Veriöhrung von
Ansprüchen gegen Steuerberoterzu berücksichtigen (vgl. zu den ous
der regelmößigen Durchführung der Besteuerung folgenden
Besonderheiten oußerdem dos Senotsurteil vom 6.2.1985 - lVo ZR

82/ 83 - Vers R l9B 5, 571, 57 2 : NJW l9B 5,19 U,1965 ieweils re. Sp. :
Gl 20 / BSl.Soweit den Senotsu rteilen vom 20. Jo nuo r l9B2 u nd i4. J u I i

l9B2 ( lV o 2R134 / B0 u nd iO/Bl - BGHZ 83,17,21 : ZIP 82, 451 m it An m.

Gröfe : GIOB/B2und VersR l9B2,lo53l eine ondere Auffossung zu

entnehmen ist, hölt derSenot hieron noch nochmoliger Prüfung nicht
fest. ...

Berufshoftpfl ichtversicherung der Steuerberoter
- Zvr Bindungswirkung des Hoftpflichturteils im Deckungsprozeß

- Anmerkung
(LG Homburg Urt.v. 20.6.1985 -720 320/B4l

Leitsotz (d.Verf.),

Es besteht keine Bindungswirkung des Hoftpflichturteils im Deckungs-
prozeß gegen den Versich ere[ wen n derVersicheru n gsneh m er ei n rechts-
kröftiges Versöumnisurteil gegen sich ergehen ließ, ohne den Versicherer
zu unterrichten.

Aus den Gründen:

Zwor gilt grundsötzlich im Deckungsprozeß gegen den Hoftpflicht-
versicherer die sog. Bindungswirkung eines Urleils im Hoftpflichtproze0.
lm vorliegenden Foll greift diese Bindungswirkung iedoch nicht ein,
vielmehr ist hier die Froge, ob und inwieweit Sch. (Steuerberoter d.Verf.l
gegenüber der Klögerin für bestimmte Schodenspositionen hoftet, erneut
zu prüfen (,,neu oufzurollen"), weil die Klögerin sich - do dieVersicherung
Sch's eine Pflichversicherung wor - ouf $l5Bc WG siülzt und stützen

muß, nochdem Sch unter Verstoß gegen seine Obliegenheiien ous $5
AVB die Beklogte über die von der Klögerin erhobenen Ansprüche nicht
unterrichtet und domit bewirkt hottg doß die Beklogte sich on dem
Hoftpflichtprozeß vor dem Amtsgericht nicht beteiligen konnte und
beieiligt hot.

Dieser Wegfoll der sog. Bindungserwirkung ergibt sich ous dem
Zusommenwirken der $$l5Bd Abs. 2,ls9e Abs.l Sotzl WG in Verbin-
dung mit der unstreitigen Totsoche, doß nicht nur Sch., sondern ouch die
Klögerin es unterlossen hot, die Erhebung der gegen Sch. gerichteten
Zohlungskloge der Beklogten unvezüglich schriftlich onzuzeigen ($ l5B d
Abs. 2 WGl. Die Folge des $l5Be Abs. I Sotz IWG (Neuoufrollung der
Hoftpflichtfrogel tritt zwor nur ein, wenn die Anzeigepflicht des $l5Bd
Abs. 2 WG schuldhoftverlelztworden ist (,,unvezügIich"). Deronwoltlich
vedretenen Klögerin konn iedoch der Vorwurf der Fohrlossigkeit nicht
ersport werden.

Zur Anwendung von $l5Be Abs.l Solz I WG ist zu bemerken:

Hötte die Klögerin der Beklogten die Erhebung der Kloge gegen Sch. mit-
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Gl Leiisötze

geieilt, so he te die Beklogte - dovon ist noch der Lebenserfohrung ouszu-
gehen - sich im omtsgerichtlichen Verfohren fr;r Sch. gemeldet und domit
dos Ergehen eines Versöumnisurteils gegen Sch. verhindert.

Anmerkung:
Die Bindungswirkung entfallt nicht nur, wenn der Steuerberoter ein
Versöumnisurteil gegen sich ergehen lößt, sondern ouch bei Hinnohme
ei nes Vol lstrecku n gsbescheides, oh ne rech2eitig Widerspruch ei n gelegt
zu hoben.

I . Schodenersotzonspruch wegen Sicherheitszuschlögen

- Ko I kulotionsdifferenzen

- Beweislost für Schoden

Leitsäfze (d.Verf.)'

o) Entdeckt der Betriebsprüfer Unstimmigkeiten zwischen den ver-
buchten Umsötzen und denen, die onhond des Worenein- und
Wo reno usgo n ges zu erwo den wo ren ( Ko I ku lotionsdifferenzen ), so
ist die umsotzermittlung durch externen Betriebsvergleich onhond
der Richtsotzsommlung des Finonzomtes korrekt Behouptet der
Mondont im Rohmen eines Schodenersotzprozesses eine fehler-
hofte Umsotzermittlung, so hot er die fehlerhofte Prüfung des
Betriebsprüfers dozulegen und zu beweisen.

b) Der Steuerberoter ist nicht verpflichtet, ousgewiesene UmsöZe
seines Mondonten mit Richtso2ohlen des Finonzomtes zu ver-
gleichen. Die Behouptung des Mondonten, der Steuerberoier
hötte vor der Betriebsprüfung bereits ouf ,,Schwochstellen" hin-
weisen müssen, ist nicht hinreichend substontiierL

Zur Dorlegung der ursöchlichkeiren fehlerhofter Buchfiihrungen ftir
den Schoden

b.Zu der im Berufungsurteil ebenso ohne Rechtsfehler beiohten
Ursöchlichkeit der Buchungsfehler für den dem Klöger insgesomt
enistondenen schoden bemerkt die Anschlußrevision lediglich, die
Kousolkette sei nicht lückenlos begründet. Auch dos trifft nicht zu.
vielmehr vertritt der Beklogte hier wiederum die oben unter 2.o)
obgelehnte Meinung, für iede einzelne Fehlbuchung müsse dor-
gestelltsein, ouf welche Weise gerode siezu gerode dieser Differenz
und domit zu genou welcher Steuermehrbelostung gefUhrt hobe.

Veriöhrungsfrogen

11.2. schodenersotzonsprüche des Klögers, die ersi noch dem 28. April
19ZB ,,entstonden" sind im Sinne von $68 StBerG, können nicht
veriöhrt sein.

Unterbrechung der Veriöhrungsfrist mit Klogeeinreichung om
28.4.1981

Noch der Vol lend u n g der Veriö h ru n g do rf der schu ld ner die Leistu n g
verweigern, 9 222 Abs. I BGB. Die Vol lend u n g der Ver[ö h ru ng ko n n im

vorliegenden Foll nur durch die mit der Klogeerhebung bewirkte
Unterbrechung gehindert worden sein, S$202 217BGB. Die om
28. April l9B1 eingereichte Kloge wurde schon sechsToge spöter om
4. Moi 1981 zugestellt Dieser Zustellungszeitpunkt ist,,demnöchst', im
Sinne von $270Abs.3 ZPO. Desholb muß die Unterbrechungs-
wirkung rückbezogen werden ouf den Zeitpunkt des Eingong, J",
Kloge.

Veriöhru n gsbegin n : Unterscheidu n g noch Schodeno rt

Bei der Beontwortung der Frogg wonn für den Klöger Schoden
entstonden ist, sind dem Totrichter Rechtsfehler unterloufen. schoden
ist dem Klöger in verschiedener Gestolt entstonden. Er hotte wegen
der Differenzbetröge ouf dem Koutionskonto ob dem Veronlogungs-
zeitroum l9z3 sonst vermeidborg erheblich hohere steuern zu
zohlen. Dieser Steuermehrbetrog wurde durch die Ergebnisse der
Betriebsprüfu n g zwo r m it der Fol ge ei ner Steu enückzo h lu n g deutl ich
herobgesetzt Er blieb ober ols Restbetrog immer noch bestehen,
weil die ouch onlößlich der Betriebsprüfung nicht mehroufklörboren
Differenzbetröge ols Privotentnohmen und domit ols zusöLlicher
Gewinn behondelt wurden. Außerdem hotte der Klöger die er-

\
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gefordert werden, doß leder einzelne zum Schoden führende Vor-

g o n g, 
i 
ed e r ko n krete B u c h u n g sf e h I e r n o c hvo I lzi e h b o r zu b ezeic h n e n

und dozustellen ist, wie diese ieweiligen Geschöftsvorfolle hötten

richtig gebucht werden müssen und zu Schoden gefuhrt hoben
(so ober OLG Düsseldorf DSIRl98l, 57sfi der Senot hot seinezeit
Veronlossung gesehen, oußerdem in DSIRl9B1,575 Fn.lzitierten Sotz

ous seiner Begründung fur die Nichtonnohme dorouf hinzuweisen,

doß hier dohingestellt bleiben könne, ,,ob on die Dorlegungslost...

so hohe Anforderungen zu stellen sind, wie es dos Berufungsgericht

geton hot"l. Vielmehr genügt für eine ongemessene Verteidigungs-

moglichkeit des Beklogten, doß der Klöger [edenfolls bei schon im

System begründeten Buchführungsfehlern exemplorisch vortrögt
{senotsurteilvom 24.2.1982- lVo ZR 296/80 unter3. b)-VersRl9B2,
496,497 : NJW 1982,15321 Dos bedeutet, der Klöger hot eine für

die Gesomtheit der Fehler stehende Auswohl so vozutrogen, doß
der Gesomtvorwurf verstöndlich wird. Anderenfolls müßte er einem

Journol ahnlich Buchungsvorgönge oufführen und sie oußerdem

erklören und richtigstellen, wos gerode des Umfonges wegen zur

U nverstö ndlichkeit fü hren ko n n.

Hier hot der Klöger mit seinem Schriftsolz vom 19. Juni l98l nebst

Anlogen, nömlich insbesondere mit der Aufstellung seines Steuer-

beroiers über die Umbuchungen, diese Anforderungen on die
Subsiontiierung erfüllt ...

Buchfijhrungsfehler im einzelnen

3o. Den Vorwurf, der Beklogte hobe fohrlössig die Buchführungsfehler

herbeigefü h rt, beg rü nd et dos Berufu n gsgericht i n meh rfocher Weise.

Mongels Trennung der Konten für die Koution und für eigene
Umsötze seischon dos ouf Veronlossung des Beklogten verwendete
Buchu ngssystem nicht brouch bo r gewesen.

Der Beklogte ols Fochmonn hobe Grundoufzeichnungen des

Klögers ohne diese'liennung nicht hinnehmen dürfen.

Er hobe gegen dosrrBelegprinzip"verstoßen, ols erseine Buchungen

lediglich ouf mündliche Angoben des Klögers und nichtouf nochvoll-
ziehbore Buchungsbelge gestüZt hobe.

Er hobe seine Konten nicht ollmonotlich mit den PP.Agentur-

obrechnungen verglichen und donoch obgestimmi. Diese hobe er
vom Klöger verlongen müssen. ...

I

2. Hoftung des Steuerberoters

- Unterlossene Hinweise ouf steuerliche Risiken

bei Vorobousschüttu ngen

- Pflicht zur Anfroge beim Finonzomt?

Leitsöfze (d.Verf.l'

ol Wirtschoftsprüfer und Steuerberoter hoben die lnteressen ihres
Auftroggebers so wohzunehmen, doß diese keinen Schoden
erleiden.

b) sie hoben sich loufend uberdie Entwicklung desSteuerrechtssowie
die einschlögige Literotur und Rechtsprechung zu informieren.

c) Bei einer vergleichsweisen neuen gesetzlichen Regelung bzw. bei
Fehlen einer kloren Aussoge hinsichtlich einer bestimmten Frogg
konn für den Wirtschoftsprüfer und SteuerberoterAnloß bestehen,
eine Auskunft über die zustöndigen Veronlogungsbeomten dor-
über einzuholen, wie die Finonzverwoltung die Froge behondelt
Eine Pflicht zur Anfroge beim Finonzomt konn insbesondere donn
bestehen, wenn zukünftige Entscheidungen des Mondonten hier-
von obhöngig sind.

d) Bleiben Zweifelsfrogen offen und bestehen Risiken für den
Mondonten, so hot derWirtschoftsprüfer und Steuerberoier ihn in
umfossender Weise über die mögliche Rechtsouslegung und die in
Froge kommenden Wegezu unterrichten und zu belehren. Alsdonn
ist es Aufgobe des Mondonten, ols Auftroggeber selbst zu ent-
scheiden, ob er dos Risiko übernehmen will oder nicht.

(OLG Homburg, Urt v. B.6.1982- AE.12Ull8l8l)
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3. Firmo einer Steuerberotungsgesellschoft

Die Firmo einer Steuerberotungsgesellschoft dorf oußer der vor-
geschriebenen Bezeich nu ng,,Steuerberotu ngsgesellschoft' entspre-
chend $4 GmbHG stott der Nomen von Gesellschoftern beschrei-
bende Zusötze entholten, die dem Gegenstond des Unternehmens
entlehnt sind. Die zusötze dürfen iedoch weder die Wettbewerbs-
gleichheit innerholb des Berufsstondes - etwo durch Hervorhebung
von Speziolkenntnissen - in Froge stellen noch zur lrreführung des
Publikums geeignet sein.

Der Firmenbesto ndtei1,,DTC Doto-Tox-Control" einer steuerberotungs-
gesellschofr mbH ist nicht zu beonstonden, do ihm über den bloßen
Hinweis ouf den Gegenstond des Unternehmens hinous keine
besond ere Quo I ifikotio n im Bereich der steuerberotenden Tötig keiten
zu entnehmen ist.

(oLG Fronkfurt/M., Urt.v. 4.7.1985 - 6u123/84 - nicht rechrskröfrig,
DB1986,33; vgl. ouch BGH, Urt v. 

.l4.3.1985, 
Gl 1986, 22zu Firmen-

zusotz,,JUS'l

4. Honororobsicherung durch Abtretung von
Steuererstotf u ngso nsprüchen o n Steueöeroter

Der geschöftsmößige Erwerb und die geschöftsmößige Einziehung
von Ersiotfungs- oder Vergütungsonsprüchen ist ouch in den Follen
der Sicherungsobtretung nur Bonkunternehmen gestottet.

(BFH, Urt v. 23.10.1985 - Vll R 196182,D81986,2071

Hoftung des Steuerberolers
- Regreßonspruch wegen fehlerhofter Buchungen
- Veriö hru n gsfro gen (Anderu ng der Rechtsprech u n g )

(BGH, Urt.v. 27.11.1985 - lVo ZR 97/841

(',

Leitsötze:

ol Zur Substontiierungslost dessen, der Schodensersotz von seinem
Steu erberoter wegen feh lerhofter Buchu n gen fordert.

b) Der Beginn der Ver[öhru ngsfrist des $ 68 StBerG ist ie noch Schodeno rt
unterschiedlich; im Folle einer Betriebsprüfung steht erst mit deren
Abschluß fest, ob es bei einer vermeidboren Steuermehrbelostung
bleibt, so doß erst donn der schoden ,,entstonden" ist im Sinne von
$68 stBerG (Abweichung vom Urt v.14.7.1gB2,VersR1982,1053; vgl.
ouch BGHZ83,17,2ll.

c) Bis zum Bekonntwerden des Senotsurteiles über die Belehrungspflicht
(BGHZ 83,l7l verletzie ein Steuerberoter seine sorgfoltspflicht nicht
schuldhoft, wenn er seinen Mondonten wegen lrrfums über seine
Belehrungspflicht nicht ouf die drohende veriöhrung einer schoden-
ersotzforderung gegen sich selbsi hinwies.

Aus den Gründen:

umfong der Dorlegungen der Regreßforderung wegen fehlerhofter
Buchungen

2o. Der Beklogte vermißt in der Dorlegung des Klögers - und weiter im
sochverstöndigengutochten und im Berufungsurteil - Aufschluß dor-
über, welche Buchungen ouf welche weise zu welchen Differenzen
gefuhrt hoben. Domit übersponnt er die Substontiierungslost dessen,
der schodenersotz von einem sieuerberoter insbesond"ru wegen
fehlerhofter Buchu ngen fordert.

uber den Einzelfoll hinousgehend konn zum Umfong der Dorle-
gungslosi ollgemein koum mehr gesogt werden, ols schon vom
Reichsgericntlnozus , s7, 6sl rnä uoi Bundesgericntsnot (Urr.v.

16.5.1962 - Vlll ZR 79/61 - LM ZPO $ 282 Beweislosr Nr: 12 :
NJW 1962,13941 gesogt worden ist Gerode bei einer schoden-
erso#orderung gegen einen steuerberoter infolge von nicht
ordnungsmößiger Buchführung dorlc ober nicht zu weitgehend

lt
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Neueste Enrscheidung des Bundesgerichtshofs
zur Hoftung des Steuerberolers
- \ur Verkü zu ng der Veriö h ru n gsfrist i n o I lgemei nen Auftro gsbedi n g u n gen

- AGB einesTreuhönders
(BGH, Urt.v. 

,16.1.1986 
- Vll ZR 61185)

Leitsofz:

Die Klousel in einem von dem Treuhönder eines Bouherrenmodells

verwendeten formulormößigen,ilreuhondouftrogi wonoch Ansprüche

gegen ihn ,,nur binnen Johresfrist noch Entstehung und Kenntnisnohme

des Schodens, spötestens iedoch ein Johr noch Beendigung des

Treuhondouftroges, geltend gemocht werden könneni benochteiligt

den einen Auftrog erteilenden Bouherrn entgegen den Geboten von

Treu und Glouben unongemessen und ist doher unwirksom.

Dos U r.teil des BGH wird voro ussichtlich im April-Heftvon Gl veröffentlicht

werden.

l
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Hoflung des Steuerberoters
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